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Schriftliche Erklärung gemäß Artikel 136 der Geschäftsordnung des Europäischen 
Parlaments zur Förderung und zum Schutz der freien Meinungsäußerung und der 
Freiheit der Medien1

1. Die Achtung der in Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union verankerten Werte 
wird unter anderem mittels vielfältiger und unabhängiger Medien sichergestellt, die den 
freien Informationsfluss und den freien Austausch von Ideen erleichtern, wodurch das 
Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung in der Gesellschaft gefördert und 
geschützt wird. 

2. Sie entsprechen dem vorbehaltlosen Eintreten der Gesellschaft für Demokratie und 
politische Rechenschaftspflicht.

3. Die damit verbundenen Rechte und Freiheiten umfassen die Freiheit, Informationen 
einzuholen und zu empfangen, freie Meinungsäußerung und Meinungsfreiheit, 
einschließlich der Freiheit des künstlerischen Ausdrucks, sowie das Recht auf Sicherheit 
für Journalisten, die Pressefreiheit und die Akzeptanz von kritischen Einstellungen 
gegenüber der Ausübung eines offiziellen Amtes.

4. Ohne für die Medien garantierte Freiheiten kann es keine informierten und engagierten 
Bürger geben.

5. Journalismus trägt dazu bei, Fehlentwicklungen in der Gesellschaft aufzudecken, und 
informiert auf unterschiedliche Art über die Vielfalt der heutigen interkulturellen Welt. 
Allerdings ist Journalismus mit Herausforderungen und der Gefahr der Einschüchterung 
konfrontiert, weswegen er Unterstützung sowie eine Minimierung der Belastungen 
verdient.

6. Die Kommission wird daher aufgefordert, diese Freiheiten zu überwachen, das Parlament 
über ihre Erkenntnisse zu unterrichten und mit den Mitgliedstaaten in einen Dialog über 
bessere Förderung und besseren Schutz der freien Meinungsäußerung und der Freiheit der 
Medien zu treten.

7. Diese Erklärung wird mit den Namen der Unterzeichner dem Rat und der Kommission 
übermittelt.

1 Gemäß Artikel 136 Absätze 4 und 5 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments wird die Erklärung, 
wenn sie die Unterschriften der Mehrheit der Mitglieder des Parlaments erhalten hat, mit den Namen der 
Unterzeichner im Protokoll veröffentlicht und an die Adressaten übermittelt, ist für das Parlament aber nicht 
bindend.


